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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Die Vernehmlassung zur Totalrevision des Datenschutzgesetzes (DSG) und zur
Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz umfasste neben diesem Hauptentwurf
auch einen Entwurf für einen Bundesbeschluss betreffend die Genehmigung und
Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU zur Übernahme
der Richtlinie (EU) 2016/680 sowie einen Entwurf für die Revision des Übereinkommens
SEV 108 des Europarates zum Schutz des Menschen bei der automatischen
Verarbeitung personenbezogener Daten. Im Zentrum des Gesetzgebungsprojektes
stehen die Verbesserung der Transparenz von Datenbearbeitungen, die Förderung der
Selbstregulierung bei den Verantwortlichen in Form von Empfehlungen der guten Praxis
sowie die Stärkung der Position und Unabhängigkeit des EDÖB. Im Einklang mit den
europäischen Datenschutzbestimmungen soll darüber hinaus der Schutz von Daten
juristischer Personen aufgehoben werden, um insbesondere den Datenaustausch mit
dem Ausland zu erleichtern. Einige Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/680
erfordern ausserdem Anpassungen im Strafgesetzbuch, in der Strafprozessordnung, im
Rechtshilfegesetz und im Schengen-Informationsaustauschgesetz.
Unter den insgesamt 222 Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmern befanden
sich alle Kantone, acht politische Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, GP, SP, SVP, PP), drei
eidgenössische Gerichte (Bundesgericht, Bundespatentgericht,
Bundesverwaltungsgericht) sowie zahlreiche weitere Organisationen aus den
betroffenen Kreisen. Während die Übernahme der EU-Richtlinie 2016/680 sowie der
Anforderungen im SEV 108 unumstritten waren, wurde die Revision des DSG und
weiterer Erlasse zum Datenschutz von der Mehrheit der Vernehmlasserinnen und
Vernehmlasser im Grundsatz ebenfalls begrüsst. Vielerseits gelobt wurde beispielsweise
das Vorhaben, das schweizerische Datenschutzrecht so weit an die europäischen
Vorgaben anzupassen, dass die Schweiz von der EU weiterhin als Drittstaat mit
angemessenem Datenschutzniveau anerkannt wird. Vorbehalte bestanden jedoch
gegenüber dem – insbesondere für KMU – grossen Verwaltungsaufwand sowie
gegenüber dem «Swiss Finish»: Rund die Hälfte der Teilnehmenden bemängelte, dass
der Entwurf unnötigerweise über die europäischen Anforderungen hinaus gehe.
Demgegenüber ging er rund einem Fünftel der Teilnehmenden – hauptsächlich aus
Konsumentenschutzkreisen – zu wenig weit. Auf harsche Kritik von verschiedensten
Seiten stiess das vorgesehene Sanktionensystem. Laut Bericht wünschten sich «sehr
viele Teilnehmer» dessen «vollständige Überarbeitung», darunter BDP, CVP, FDP, GP
und SP, 18 Kantone sowie Economiesuisse, der Verein Unternehmens-Datenschutz, die
FRC, Privatim und die Stiftung für Konsumentenschutz. Hauptsächlich wurde kritisiert,
dass keine direkte Strafbarkeit für Unternehmen vorgesehen ist, sondern
strafrechtliche Sanktionen, die in erster Linie auf natürliche Personen ausgerichtet
sind. In diesem Zusammenhang herrschte die Befürchtung, es könnten einfache
Angestellte ohne Entscheidungs- und Vertretungsbefugnis verurteilt werden. Dies
wiederum erschwere es den Unternehmen, qualifiziertes und motiviertes Personal –
insbesondere Datenschutzverantwortliche – zu rekrutieren. Der häufigste
Änderungsvorschlag zielte daher auf ein Modell mit Verwaltungssanktionen anstatt
Strafverfahren, die direkt gegen die Unternehmen und nicht gegen Privatpersonen
verhängt werden könnten. Verwaltungssanktionen, so die Hoffnung, hätten eine
grössere Wirksamkeit als das bislang für die Strafbestimmungen im DSG nur selten
angewandte Strafverfahren. Weitere umstrittene Punkte waren auch die Höhe der
Bussen – welche einerseits als zu hoch und andererseits als zu niedrig kritisiert wurde –
sowie der Katalog der strafbaren Verhaltensweisen, welcher ebenfalls wahlweise als
unvollständig bzw. zu umfangreich bezeichnet wurde. Kritisiert wurden des Weiteren
auch die mangelhafte Regulierungsfolgeabschätzung und die fehlenden Ausführungen
zum Verhältnis zwischen dem Datenschutzrecht des Bundes und jenem auf kantonaler
Ebene. Hierzu äusserten auch die Kantone Glarus, Solothurn und Zürich Bedenken, dass
die Frist für die Anpassung des kantonalen Rechts zu kurz bemessen sei. Die SVP, die
Kantone Schwyz und Waadt sowie einige betroffene Kreise – darunter der AGVS, Auto
Schweiz, die FER, PharmaSuisse, Santésuisse sowie der VSV – lehnten den Vorentwurf in
der vorliegenden Form ausdrücklich ab, befanden sich damit jedoch klar in der
Minderheit aller Vernehmlassungsteilnehmenden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.08.2017
KARIN FRICK
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

In der Vernehmlassung stiessen die bundesrätlichen Vorschläge auf viel Kritik. Die
bürgerlichen Parteien, die Arbeitgeberorganisationen, der Gewerbeverband, die
betroffene Tabak- und Alkoholindustrie, die von der Werbung profitierenden Medien,
Agenturen und Kinos, aber auch Sportverbände und kulturelle Organisationen, welche
weitgehend vom Sponsoring leben, lehnten die bundesrätlichen Vorschläge zum Teil
ganz vehement ab. Unterstützung fand der Bundesrat hingegen bei der SP, den Grünen,
den Gewerkschaften sowie den Organisationen für Gesundheit und
Konsumentenschutz. Dem Initiativkomitee ging der Gegenvorschlag hingegen zu wenig
weit, weshalb es beschloss, sein Begehren nicht zurückzuziehen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.07.1991
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

An der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen zwischen September und Dezember 2018 beteiligten sich 150
Einheiten und Organisationen, darunter alle Kantone, die sieben grossen nationalen
Parteien, der Städte- und der Gemeindeverband, Dachverbände der Wirtschaft,
Konsumenten-, Patienten-, Leistungserbringenden- sowie Versichererverbände.
Entsprechend breit war trotz Lobes für die Bemühungen des Bundesrates zur
Kostensenkung auch die Kritik an dem neuen Projekt. Insbesondere wurde vor
Wechselwirkungen mit anderen Revisionen, vor Finanzierungs- oder
Versorgungsproblemen sowie vor einer verstärkten Bürokratisierung oder staatlichen
Steuerung gewarnt, wie das BAG in seinem Ergebnisbericht erklärte. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Das neue Bundesgesetz über die Datenweitergabe der Versicherer in der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung soll präzisieren, zu welchem Zweck und in
welcher Form Krankenversicherungen Daten dem BAG übermitteln müssen. Generell
sollen die Daten aggregiert weitergeben werden, lediglich dort, wo dies nicht ausreicht,
sollen anonymisierte Individualdaten transferiert werden. Bisher erhielt das BAG
anonymisierte Individualdaten über alle Versicherten in der OKP (Efind-Daten) sowie
Daten über Prämien und Behandlungskosten (Efind2). Neu sollen aber auch
Individualdaten über die Kosten pro Leistungsart und Leistungserbringenden (Efind3),
Medikamente (Efind5) und MiGeL (Efind6) weitergeleitet werden können, wobei letztere
zwei Datensätze ursprünglich nicht Teil dieser Vorlage waren. Eine Minderheit Stöckli
(sp, BE) der SGK-SR hatte jedoch beantragt, sie ebenfalls aufzunehmen. Damit soll die
Kostenentwicklung überwacht sowie Entscheidgrundlagen zu ihrer Eindämmung
entwickelt, eine Wirkungsanalyse sowie Entscheidgrundlagen bezüglich des Gesetzes
und des Gesetzesvollzugs erstellt und die Evaluation des Risikoausgleichs sowie die
Erfüllung der Aufsichtsaufgaben nach dem KVAG ermöglicht werden. Zudem würde die
bisher bestehende Verknüpfung von KVAG und KVG bezüglich der Datenlieferpflicht
gelöst. 

In der Vernehmlassung stiess die Vorlage auf grossen Anklang bei den Kantonen und der
GDK. Einer Mehrheit von ihnen war es wichtig, dass das BAG über die notwendigen
Daten verfügt; wo die aggregierte Form nicht ausreiche, müssten entsprechend
Individualdaten geliefert werden. Nur so sei eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit
und Qualität der Leistungen möglich. Geteilter Meinung waren die Parteien. Die SP
zeigte sich gegenüber der Zielsetzung der Vorlage – der Herstellung von
Verhältnismässigkeit bei der Datenweitergabe – skeptisch, da sie es für unerlässlich
halte, dass der Bund über die notwendigen Daten verfüge. Die CVP begrüsste die
Vorlage weitgehend, während FDP und SVP bezweifelten, dass dem Anliegen des
Initiators mit dieser Vorlage genügend Rechnung getragen werde, da zu viele
Ausnahmen für die Nutzung von Individualdaten gemacht worden seien. Diese Meinung
teilten Curafutura und Santésuisse. Der SGB und das Centre Patronal sowie die
Konsumtenverbände SKS und FRC begrüssten hingegen die Vorlage und betonten, es
brauche diese Angaben zur Verhinderung der Kostensteigerung; die Daten sollten aber
anonymisiert und in genügend grosser Anzahl übermittelt werden, um eine individuelle
Zuordnung verhindern zu können. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.05.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Im August 2019 nahm der Bundesrat Stellung zur Vorlage, die die Kommission nach der
Vernehmlassung ohne materielle Änderungen präsentiert hatte. Er begrüsste die
Bemühungen der Kommission zur Klärung der gesetzlichen Grundlagen, zumal auch die
Expertengruppe zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen Daten im Bereich der OKP
für eine effektive Steuerung durch den Bund als notwendig erachtet habe. Er lobte,
dass der Entwurf durch die Präzisierung der Aufgaben, für welche die Versicherungen
Daten liefern müssen, und durch die Trennung von KVG und KVAG thematisch
kohärenter werde. Die von der Kommissionsmehrheit aufgenommenen Punkte erachte
er dabei als «absolutes Minimum» und beantragte folglich Zustimmung zum Entwurf. Da
ohne die Daten zu Medikamenten und MiGeL aber zahlreiche wichtige Fragen nicht
beantwortet werden könnten, sprach er sich überdies für den Minderheitsantrag aus.
Der Entwurf beschneide aber die Rechte des Bundes gemäss der KVV im Bereich der
Daten zu Tarmed, erklärte er, weshalb er sich vorbehielt, diesbezüglich noch einmal ans
Parlament zu gelangen. 4

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Der Bundesrat bekundete seine Intention, bei der Revision des Tierschutzgesetzes das
Schächtverbot aufzuheben. Seit 1893 ist das Schächten – die im Judentum und im
Islam als rituell erachtete Schlachtung durch Kehlenschnitt ohne vorherige Betäubung
des Tieres – in der Schweiz verboten. Der Bundesrat begründete seinen Entscheid für
eine Neuregelung mit der Bundesverfassung, welche die Glaubens- und
Gewissensfreiheit garantiert (Art. 15). Zudem kenne keines der Nachbarländer ein
derart absolutes Schächtverbot. Der Israelitische Gemeindebund sowie kirchliche
Kreise begrüssten die Lockerung, da das Schächtverbot eine langjährige Diskriminierung
der nicht-christlichen Religionen und eine Einschränkung ihrer ritueller Gebote
darstelle. Ganz anders sahen dies Tierschutzkreise und die Gesellschaft der Schweizer
Tierärzte, die unter Berufung auf die Würde des Tieres ein Referendum in Aussicht
stellten; ihnen schlossen sich der Bauernverband und die Stiftung für
Konsumentenschutz an. Von den Parteien sprachen sich die CVP, die SVP und die GP
grundsätzlich für eine Lockerung (unter gewissen Auflagen) aus, die SP widersetzte sich
und die FDP enthielt sich einer Aussage. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.12.2001
MARIANNE BENTELI

Urheberrecht

Der vom Bundesrat in Konsultation gegebene Entwurf für ein neues
Urheberrechtsgesetz (URG), das die Urheberrechte dem digitalen Zeitalter anpassen
will, stiess, ausser bei der SP, weitgehend auf Ablehnung. Hauptkritikpunkte bildeten
die geplante Geräteabgabe zur Abgeltung von Kopien urheberrechtlich geschützter
Werke sowie die Art der Vergütung für die Nutzung von Musiktiteln, Filmen und
Software. Während die Stiftung für Konsumentenschutz das Recht auf Eigengebrauch
zu sehr eingeschränkt sah, gingen den Branchen- und Wirtschaftsverbänden die
privaten Kopiermöglichkeiten zu weit. Konsumentenschützer und SP bevorzugten die im
Gesetzesentwurf vorgeschlagene kollektive Vergütung der Inhaber der Urheberrechte
gegenüber einer individuellen Vergütung, dem so genannten Digital Rights Management
System (DRM); mit letzterem könnten Anbieter den Nutzern ihr Verhalten vorschreiben
und den Zugang zu Wissen stark beeinflussen. CVP, FDP, Economiesuisse sowie der
Gewerbeverband befürworteten indes das DRM-System, weil damit individuelle
Angebote für verschiedene Nutzungstypen erstellt werden könnten. Im Sommer gab der
Bundesrat bekannt, auf eine Geräteabgabe zu verzichten. Für Online-Musikgeschäfte
wie beispielsweise iTunes sehe das neue Gesetz ein umfassendes Umgehungsverbot
vor. Das Kopieren von digitalen Medien für den Privatgebrauch soll auch in Zukunft
erlaubt sein, nicht jedoch das zur Verfügung stellen von Harddisks zum Download von
Musik oder Filmen für Benützer einer Internet-Tauschbörse. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2005
MAGDALENA BERNATH

1) Erläuternder Bericht zum Vorentwurf DSG; Vernehmlassungsbericht Totalrevision DSG
2) SHZ, 31.7.und 8.8.91; 24 Heures, 10.9.91; Presse vom 12.9.91;NQ, 1.10. und 15.11.91; NZZ, 3.10., 11.10. und 19.12.91; AT, 23.11.91;
BZ, 5.12.91; Presse vom 23.1.92.
3) Ergebnisbericht zur Vernehmlassung
4) BBl 2019, S. 5397 ff.; BBl 2019, S. 5925 f.; Vernehmlassungsbericht vom 29.4.19

01.01.90 - 01.01.20 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



5) Krauthammer (2001) Das Schächtverbot in der Schweiz 1854-2000. Die Schächtfrage zwischen Tierschutz, Politik und
Fremdenfeindlichkeit; Presse vom 22.9., 26.9. und 24.12.01; NZZ, 10.10. und 12.12.01
6) LT, 5.1. und 2.2.05; NZZ, 17.1., 20.1., 4.2. und 7.2.05; SN, 22.1.05; SGT, 17.2.05; Presse vom 11.6.05

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 4


